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Uebersicht der wichtigsten Bestimmungen des Posttamn-Gesetzes.

Wriefpost.
Tarif für die Schweiz.

Briefe, frankirt: Lokalrayon (lgkmin gerader Linie) bis lSZ
S Cts,, über IS-2SU? Il> Cts, — Weitere Entfernung:
Bis 2S» l» CtS,

Briefe, unfrankirt: Doppelte Taxe der Frankatur,
Waarenmuster: Bis 2S«s 5 Cts,, über 250-5»» s tst Cts. —

Dieselben müssen leicht verifizirbar verpackt sein und dürfen keinen
Verkaufswerth haben, Beischluß »on schriftlicher Correspondenz
bei Anwendung genannter Taxen ist unstatthaft,

Stick-CartonS fallen unter die Kategorie: Waarenmufter,
Drucksachen: Bis 8«? 2 Cts,, iiber50-25»A 5 Cts., über2S0-S0OA

Ist Cts, Sie sind unverschlossen aufzugeben und dürfen keine Hand»
schriftlichen persönlichen Mittheilungen enthalten,

Traueranzeigen müssen vollständig gedruckt sein, weitn sie zur
Drucksachentaxe befördert werden sollen. Auf Einladungskarten
darf handschriftlich beigefügt werden, außer der Adresse auch Datum
und Ort der Versammlung; hingegen ist schriftliche Angabe des

VcrhandluugSgegenstandeS unzulässig, wenn die Einladungskarten
znr ermäßigten Taxe spedirt werden sollen.

Abonnirte Drucksachen laus Leihbibliotheken«.): Vis zu 2 Kilo
für Hin- und Herweg zusammen IS Cts. Dieselben werden durch
die Boten nicht ins HauS bestellt, sondern sind vom Adressaten bei
Ankunft auf der Post abzuholen,

Postkarten lCorrefpondenzkarten): Einfache ö Eis,, doppelte lst CtS,

Privat Postkarten (insosern in Größe und Festigkeit des Papiers
den postamtlichen entsprechend) sind zur ermäßigten Taxe von
5 Cts, zulässig.

Ungenügend frankirte Gegenstände (soweit zulässig) werden mit
der Taxe der unsrankirten Briese belegt, unter Abzug deS Werthes

Rekommandationsgebühr 1« Cts, Die Rekommandation ist für
alle Briefvostgeaenstände (ausgenommen die Briefnachnahmen)
zulässig, Entschädigung im Berlustfall SO Fr,, bei Verspätung
»on mehr als cinem Tag lS Fr, — R e kl a m a t i o n s fr ift
gg Tage. - Aufgabe-Empfangsschein: einzeln 5 Eis,; in
Büchern per Schein 8 Kts, — Rückschein 2» CtS,

ExvreHbestellgevül,« (nebst der ordentlichen Taxe): Bis t Km
8» CtS,; über I-Ig Km für je 2 Km SO CtS,, über IstKra für je
2 Km 1 Fr, (Stasfeten),

Nachnahmen: Zulässig bis Kg Fr, Provision (nebst der ordentlichen
Taxe) sür je Ist Fr, 1« CtS,

b) Postvereins-Tarif.
Briefe: FUr je 15s frankirt 2S Cts., unfrankirt Stt Cts. Im

Grenzrayon (80 Km in gerader Linie von Postbureau zu Post»
bureau) beträgt die Taxe im Verkebr mit Frankreich: frankirt
2« CtS,, unfrankirt SU CtS,; im Verkehr mit D eutschlan d und
Oesterreich-Ungarn: frankirt 1» Cts,, unfrankirt 2» Cts,

Postkarten (Privatpostkarten sindzulässig wie oben): Einfache
Ist Eis., Doppelpostkarten (mit Antwort) 2« CtS.; zulässig im Verkehr
mit sämmtlichen Ländern Europas (ausgenommen Montenegro und
Rußland); ferner in Asien: mit der asiat, Türkei und Persien,
britisch, niederländisch und portugiesisch Indien, Macao in China,
(Pöring,) Japan; in Afrika: mit Algerien, Egypten, Liberia
und den britischen Colonien in Gabien und Lagos, den portugiesischen

Colonien; in Amerika: mitArgeniinien, Brasilien, Canada
und den britischen Colonien (Bahama, Barbados, Guyana.
Jamaika. St. Luzia und Tabago), Chile, Costarica, Euba, spanische
und dänische Colonien (Grönland, St.Croix, St, Jean, St,Thomas)
der dominikanischen Republik, Equador, Guatemala, Hahti,
Honduras, Nicaragua, niederländische Antillen, niederländisch Guyana,
Paraguay, Peru, Portorico, Salvador, Uruguay, Vereinigte Staaten
«on Columbia; in Australien: Hawaii (Sandwichsinseln),

Waarenmuster: Fllr je SUs 5 Cts, mindestens aber ist Cts, ^

Gewichtsgrenzen: für Betgien, Frankreich, Großbritannien
und Irland, Spanien und die Vereinigten Staaten »on Amerika,
Argentinien 8S0?, nach den übrigen Ländern 2S0s (Seidenmuster
nach Frankreich und Italien Igst s).

Dimensionsgrenzen: Nach den erstgenannten Ländern:
Länge 8g, Breite 2V, Dicke lO«m; nach dcn übrigen Ländern:
20, tst, S ora, — Sonstige Bedingungen wie im internen Verkehr,

Drucksachen (bls 200» s): für je SO? 5 Cts, Sonstige Beding,
ungen wie für die Schweiz,

Geschäftspapitte (bis 2««« s): fllr je 5» s 5 Cts., mindestens aber
2SEts. — Zeitungsmanuskripte ausgeschlossen, dagegen Rechnungen

(Fakturen) znr GeschSftSvapier-Taxe zugelassen, Uebrige Beding»
ungen wie für die Schweiz.

Ungenügend frankirte Gegenstände (soweit zulässig) unterliegen
einer Nachtaxe im doppelten Betrage der fehlenden Frankatur.

Rekommandationsgebühr 2S Cts. Rekommandation für alle
Gegenstände zulässig. Für den Verlust rekommandirter Sendungen
im Berkehr mit Vereinigte Staaten, Argentinien, Brasilien, Canada,
Dominikanische Republik, Ecuador, Guatcnrala, Honduras (Re.
publik), Mexilo, Paraguay, Peru, Salvador, Uruguay, wird keine
Entschädigung geleistet; im übrigen Verkehr SO Fr, Reklamations»
frist ein Jahr, — Aufgabeschein (für rekommaudirte Sendungen)
obligatorisch und gratis, — RÄckscheingcbllhr 2S Cts,

Expreszsendungeu, zulässig im Verkehr mit Belgien, Dänemark,
Deutschland u, Oesterreich-Ungarn ?c, Expreßbrstellgebübr 8« Cts,
im OrtSbesteUbezirk,

Iatzrpost.
Tarif für die Schweiz.

s,) Gewichtstaxen.
Von 25« Avis Sst»? smnkirt—, 15 Cts,, unfrankirt80 Cts.
über 5»«K „ 2V« Kilo „ 2S „ „ —,4g „

„ 2>/s Kilo bis 5 „ „ -, 4« „ „ —, t>« „
S Ist „ „ -,7» „ „ 1.-

1« « lS „ „ 1, - „ „ 1,5« „
15 „ 2» „ t,5» „ „ 2, - »

Bei Stücken von höherem Gewichte kommen Entfernungsstufen in
Anwendung, währenddem Stücke bis 2g Kilo ohne Unterschied der
Entfernung nach obigem Tarif zu berechnen sind,

Die Brief» und Fahrposttarise für das Jn- und Ausland, sowie
der Taschen-Posttarif und das Posthandbuch könuen bei den Post»
stellen käuflich bezogen werocn,

iz) Werthtaxe (der Gewichtstaxe beizufügen).
Bis lgg Fr, S Cts, Bis 4»«» Fr, S« Cts,

8gg „ Ig „ „ SO»»., „ 55 „
„ Sgg ^ 15 „ „ ««0« „ «N „
„ «st« „ 2« „ „ 7««« „ 7« „
„ 8»» „ 2S „ „ 8«g» „ 7S „
„ 1»g» 80 „ „ gggg „ 8» „

2«g» „ 4g „ „ Igggg „ 85 „
„ 8gg» „ 45 „

Nachnahmen sind bei der Fahrpost zulässig bis Fr, 30», —,
Nebst dcr gewöhnlichen Taxe 1«/« des Nachnahmebetrages (Auf»
rundung auf lg Cts,), Nachnahmeschcine, die nach erfolgter Ein»
lösung zum Bezüge der Nachnahme berechtigen, lg Cts,

Geldanweisungen.
Taxen. Schweiz: Bis lgg Fr, 2g Cts,; für je weitere l»g Fr.

1« CtS, Ausland: Für je 2S Fr, 2S Cts,, Minimum 5» Cts.

Telegraphen-Taxen.
Gültig vom 1, Januar 1887 an.
Worttarif, Abrundung aus S Cts,

«rvllll. »ort-
ts.x«. ts,xe..

vt». «ts.
8» 2>/s
5« 10

5« 7

5« 10
S» I2'/s
Sg 7

5» 17
5» 10
SO lg
S» lg

Schweiz
Deutschland
OesterreichtTYrol,

Lichienstein u,
Vorarlberg)
übrige Länder
und Ungarn,

Frankreich
„ Grenzbureaux

Italien
„ Grenzbureaux

Niederlande
'

SO lö „ Inseln
Depeschen, die für außerhalb des BeftellbezirkS liegende Orte

bestimmt sind (im schweiz, Verkehr Entfernung über 1 Kilometer
vom Telegraphenbureau) müssen per Expressen befördert werden,
ansonst dieselben erst mit der nächsten Post, wie Briefe, bestellt
werden.

Großbritannien

Bosnien, Monte-

Schweden, Portugal
Türkei^
Luxemburg
Dänemark

«rund.
tkxe,. t»xs.

Ms,
SO 84
50 22
SO 44

50 lS
S» 27
S» 8l
SO 48
SO lg
Sg lg
SO 48
5» S2
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